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Kundmachungsvermerk:     Vermerk aufsichtsbehördliche Zurkenntnisnahme: 

Angeschlagen am: 11.11.2024  Zur Kenntnis genommen am: 06.12.2024 

Abgenommen am: 26.11.2024  Zahl: U-ABF-12/IL/41-2024 

Während der Kundmachungsfrist ist beim Gemeindeamt Götzens kein Einwand gegen obigen GR-Beschluss eingebracht 

worden. 

Der Bürgermeister: 

Josef Singer e.h.


